il MUNSTER

g Gesundheitsamt STADT

Haufig gestellte Fragen zur novellierten
Trinkwasserverordnung vom 28.11.2011

Warum muss gemeldet werden?

Die Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) hat neue Pflichten fur die Betreiber ver-
schiedener Wasserversorgungsanlagen eingefiihrt. Erstmals missen jetzt auch Trinkwasserer-
warmungsanlagen untersucht werden. § 13 TrinkwV regelt Naheres.

Was muss gemeldet werden?

Der Bestand, die Errichtung, die Inbetriebnahme, die Wiederinbetriebnahme, die Stilllegung, die
bauliche oder betriebstechnische Anderung sowie der Ubergang des Eigentums oder des Nut-
zungsrechts sind unterschieden nach den verschiedenen Wasserversorgungsanlagen (s. § 3 Abs.
1 Nr. 2) dem Gesundheitsamt schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht gilt neuerdings auch fiir
Trinkwasser-Installationen, in denen sich eine GroRanlage zur Trinkwassererwarmung befindet.
Auch Brauchwasseranlagen (kein Trinkwasser, z. B. Regenwassernutzungsanlagen) sind anzei-
gepflichtig, wenn diese zusatzlich zu Wasserversorgungsanlagen (s. § 3 Abs. 1 Nr. 2) im Haushalt
installiert sind.

Fallen Trinkwasser-Installationen in Gebauden unter die in der Trinkwasserverord-
nung genannten Wasserversorgungsanlagen?
Trinkwasser-Installationen in Gebauden, d. h. Anlagen der standigen Wasserverteilung, sind Was-
serversorgungsanlagen nach Trinkwasserverordnung (§3 Nr. 2 Buchstabe e). Aus der Trinkwas-
serverordnung ergeben sich Pflichten fir Trinkwasserinstallationsbetreiber (d. h. flir Unternehmer
oder sonstige Inhaber von Wasserversorgungsanlagen nach §3 Nr. 2 Buchstabe e). Bei den Pflich-
ten wird unterschieden, ob das Trinkwasser im Rahmen einer 6ffentlichen oder gewerblichen Ta-
tigkeit abgegeben wird.
Hinweis: Es werden hier nur die Legionellen betreffenden Betreiberpflichten nach Trinkwasserver-
ordnung beschrieben. Neben diesen Pflichten kénnen sich auch Pflichten aus anderen Rechtsbe-
reichen ergeben: z. B.

e aus Hygienebestimmungen in Risikobereichen (z. B. Krankenhaushygieneverordnung)

¢ aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht (BGB § 823)

o aus der Verkehrssicherungspflicht fir Mitarbeiter auch nach der Arbeitsstattenverordnung

e aus der Fursorgepflicht als Arbeitgeber

Was heil3t 6ffentliche oder gewerbliche Tatigkeit?

Unter offentlicher Tatigkeit versteht die Trinkwasserverordnung die Abgabe an einen unbestimm-
ten, wechselnden und nicht durch personliche Beziehungen verbundenen Personenkreis (z. B.
Kindergarten, Schulen, Justizvollzugsanstalten).

Unter gewerblicher Tatigkeit versteht die Trinkwasserverordnung, das gezielte Bereitstellen von
Trinkwasser, das unmittelbar (Trinken oder Waschen) oder mittelbar (Zubereitung von Speisen)
durch ein Entgelt (z. B. Miete) abgegolten wird.

Gibt es Anzeigepflichten bei Trinkwasser-Installationen in Gebauden gegeniiber
dem Gesundheitsamt?
a.) Allgemeine Anzeigepflichten:

Wenn aus den Trinkwasser-Installationen in Gebauden (Anlagen der standigen Wasserverteilung)
Trinkwasser im Rahmen einer 6ffentlichen Tatigkeit abgegeben wird, sind folgende Anzeigepflich-
ten zu beachten:



1. die Errichtung einer Wasserversorgungsanlage spatestens vier Wochen im Voraus;

2. die erstmalige Inbetriebnahme oder die Wiederinbetriebnahme einer Wasserversorgungs-
anlage spatestens vier Wochen im Voraus sowie die Stilllegung einer Wasserversorgungs-
anlage oder von Teilen von ihr innerhalb von drei Tagen,;

3. die bauliche oder betriebstechnische Veranderung an Trinkwasser flihrenden Teilen einer
Wasserversorgungsanlage, die auf die Beschaffenheit des Trinkwassers wesentliche
Auswirkungen haben kann, spatestens vier Wochen im Voraus;

4. der Ubergang des Eigentums oder des Nutzungsrechts an einer Wasserversorgungsanlage
auf eine andere Person spatestens vier Wochen im Voraus.

b.) Wenn Nichttrinkwasseranlagen wie z. B. Regenwassernutzungsanlagen oder Dachablauf-
wasseranlagen im Gebaude neben der Trinkwasser-Installation vorhanden sind:

unverzlgliche Anzeige von Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von Wasser bestimmt
sind, das keine Trinkwasserqualitat (z. B. Dachablaufwasseranlagen) hat, und die im Haus-
halt zusatzlich zu den Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 installiert sind, an
das Gesundheitsamt.

c.) Wenn GroRRanlagen zur Trinkwassererwarmung im Gebaude vorhanden sind:

unverzlgliche Anzeige bei einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe
e (stadndige Wasserverteilung in Gebauden), in der sich eine GroRanlage zur Trinkwas-
sererwarmung nach der Definition der allgemein anerkannten Regeln der Technik befin-
det, haben, sofern aus dieser Trinkwasser im Rahmen einer dffentlichen oder gewerbli-
chen Tatigkeit abgegeben wird.

Im Ubrigen gelten die Anzeigepflichten nach Nummer 2 und 3 entsprechend (erstmalige In-
betriebnahme und Wiederinbetriebnahme sowie bauliche oder betriebstechnische Verande-
rung, die wesentliche Auswirkungen auf die Trinkwasserbeschaffenheit haben kann).

Unverzlglich bedeutet dabei ohne schuldhafte Verzégerung. Schuldhafte Verzégerungen
sind unndtige, nicht durch die Sachlage begriindete Verzégerungen. Eine durch die Sach-
lage begriindete Verzdgerung ist zum Beispiel eine Anzeige am ersten Werktag nach ei-
nem Feiertag (z. B. ist der 1. November in vielen Bundeslandern ein Feiertag, Allerheili-

gen).
Ab wann muss gemeldet werden?

Bereits § 13 Trinkwasserverordnung in der seit 01.01.2003 giiltigen Fassung sah Anzeigepflichten
vor. Durch den neuen § 13 der novellierten Trinkwasserverordnung, der seit 01.11.2011 gilt, wer-
den die Anzeigepflichten neu geregelt. Insbesondere wird eine Anzeigepflicht fur Trinkwasser-
Installationen eingefiihrt, in denen sich eine GroRRanlage zur Trinkwassererwarmung befindet.

Wer muss melden?

Anzeigepflichtig sind der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage.
Beide sind zur Anzeige verpflichtet.

Was sind maogliche Inhalte einer Anzeige von Grol3anlagen an das Gesundheitsamt?
Allgemein:

¢ Adresse des Unternehmers oder sonstigen Inhabers der Trinkwasser-Installation (Anzeigender)
( = derjenige, der die Verfugungsgewalt Uber die Installation hat)

¢ Adresse und Ortsangabe der Trinkwasser-Installation

o Art der Trinkwasser-Abgabe: Gewerblich und/oder 6ffentlich?
Fur den Betreiber einer Trinkwasseranlage wichtig:
Trinkwassererwarmer:

o Art: Speicher oder Durchlauferhitzer?
Grolle des Speichers?
Zirkulation vorhanden?

Anzahl der Wohnungen, die versorgt werden?
Gibt es Wartungsvertrage fir die Trinkwasser-Installation?



e Sind Probenahmestellen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 vorhanden?

Was ist eine GroRRanlage zur Trinkwassererwarmung?

Als GrofRanlage gilt nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DVGW- Arbeitsblatt
W551) eine Anlage mit einem zentralen Wasserwarmespeicher von mehr als 400 Liter oder einem
Leitungsinhalt von mehr als 3 Liter in jeder Rohrleitung zwischen dem Abgang des Trinkwasser-
erwarmers und der Entnahmestelle. Dabei wird die eventuelle Zirkulationsleitung nicht bertcksich-
tigt. Ein- und Zweifamilienhduser fallen nicht unter diese Regelung.

Kleinanlagen

Kleinanlagen sind alle Anlagen mit Speicher-
Trinkwassererwarmern oder zentralen Durch-
fluss-Trinkwassererwarmern in:

¢ Ein- und Zweifamilienhdusern
unabhangig vom Inhalt des Trinkwasser-
erwarmers und dem Inhalt der Rohrleitung

Anlagen mit Trinkwassererwarmern mit ei-
nem Inhalt <400 | und einem Inhalt <3 Iin
jeder Rohrleitung zwischen dem Abgang

Trinkwassererwarmer und Entnahmestelle.

GrofRRanlagen

Grofdanlagen sind alle Anlagen mit Speicher-
Trinkwassererwarmern oder zentralen Durch-
fluss-Trinkwassererwarmern z. B. in:

¢ Wohngebauden
Hotels

Altenheimen
Krankenhausern
e Badern

e Sport- und Industrieanlagen

Anlagen mit Trinkwassererwarmern und ei-
nem Inhalt > 400 | und/oder > 3 | in jeder
Rohrleitung zwischen dem Abgang Trinkwas-
sererwarmer und Entnahmestelle.

Dabei wird die eventuelle Zirkulationsleitung
nicht berucksichtigt.

Hinweis: Die Anlagen, die als Kleinanlagen definiert sind, kdnnen nicht als GroRanlage gedeutet
werden!

Wer ist fir eine Wasserversorgungsanlage verantwortlich?

Der § 4 der Trinkwasserverordnung sagt: , Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch sei-
nen Genuss oder Gebrauch eine Schadigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch
Krankheitserreger nicht zu besorgen ist.”

Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage (hierunter fallen auch
die Trinkwasser-Installationen) missen daflir sorgen, dass das Wasser den allgemeinen Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung entspricht, damit es als Trinkwasser abgegeben und anderen
Personen zur Verfiigung gestellt werden kann. Bei bestehenden Abweichungen des Trinkwassers
von den Anforderungen der Trinkwasserverordnung sind vom Unternehmer und sonstigen Inhaber
einer Wasserversorgungsanlage unverzuglich Untersuchungen zur Aufklarung der Ursache und
erforderlichenfalls MalRnahmen zur Abhilfe durchzuflihren oder durchfihren zu lassen.

Wer fallt unter die Untersuchungspflichten auf Legionellen (Betreiberuntersuchun-
gen)?
Alle Trinkwasser-Installationen in Gebauden,

¢ in denen Trinkwasser im Rahmen einer 6ffentlichen oder gewerblichen Tatigkeit abgegeben
wird (z. B. in Kindergarten oder bei Vermietung von Wohnungen) und

¢ die eine Grofanlage zur Trinkwasser-Erwarmung enthalten und

o die Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des
Trinkwassers kommt

Das Einatmen von kleinen Tropfchen, sogenannten Aerosolen, kann zu einer Infektion mit Legio-
nellen fihren. Aus diesem Grund missen Anlagen, die trépfchenbildende Einheiten wie Duschen
enthalten, untersucht werden.



Anlagen ohne Duschen oder andere aerosolbildende Einheiten unterliegen nicht der generellen
Untersuchungspflicht. Hierzu zahlen Biirogebaude oder Kaufhauser, die ausschlie3lich mit Toilet-
ten und Waschraumen ausgestattet sind.

Beispiele: Duschen im Birogebaude mit Gewachshaus, eine Arztpraxis oder ein Autohaus mit
Duschen fur die Mitarbeiter fallen nicht unter die generelle Untersuchungspflicht im Rahmen der
Trinkwasserverordnung, da hier keine gewerbliche Tatigkeit im Sinn der TrinkwV vorliegt. Das
Trinkwasser wird nicht unmittelbar oder mittelbar zielgerichtet bereitgestellt. Dagegen fallt ein Fit-
nessstudio (mit Duschen fir die Trainierenden) unter die Untersuchungspflicht, wenn eine Grof3an-
lage in der Trinkwasserinstallation vorhanden ist.

Wer muss Untersuchungen veranlassen?

Unternehmer und sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben Untersuchungen ihres
Trinkwassers durchzuflihren oder durchflihren zu lassen. Welche Wasserversorgungsanlagen der
Untersuchungspflicht unterliegen und welche Untersuchungen in welchen Zeitraumen durchzuflh-
ren sind, ist in § 14 TrinkwV geregelt.

Die Untersuchungspflicht gilt neuerdings auch fir Trinkwasser-Installationen, in denen sich eine
Grofdanlage zur Trinkwassererwarmung befindet. Untersucht werden soll der Parameter Legionella
spec. Eine Untersuchungspflicht besteht hier nur, wenn eine Vernebelung (v. a. beim Duschen)
stattfinden kann.

Bei den Untersuchungen (Betreiberuntersuchungen) wird die Trinkwasser-
Installation systemisch untersucht. Was bedeutet das?

Bei der Untersuchung auf das Vorkommen von Legionellen in Trinkwasser-Installationen im Sinn
der Trinkwasserverordnung geht es ausschlieBlich um die Feststellung, ob die Trinkwasser-
Installation in ihren zentralen Teilen mit Legionellen belastet ist. Dabei werden insbesondere
Trinkwassererwdrmungsanlagen und Speicher sowie die Rohrleitungen, in denen Trinkwasser
zirkuliert, beprobt. Technische Details, wie eine Ubersicht tiber technisch sinnvolle Probenah-
mestellen sind im DVGW-Arbeitsblatt W 551 beschrieben.

Die systemische Untersuchung nach TrinkwV beschrankt sich auf solche Anlagen (GroRanlagen),
bei denen eine Infektion mit Legionellen aufgrund der Nutzungsart und der technischen Vorausset-
zungen wahrscheinlicher als in anderen Anlagen ist. Hierzu gehéren Anlagen mit Duschen oder
anderen Einrichtungen zur Vernebelung von Trinkwasser, bei denen eine Infektion Uber das Ein-
atmen von Tropfchen erfolgen kann.

Wer darf die Betreiberuntersuchungen auf Legionellen im Rahmen der Trinkwasser-
verordnung durchfihren?

Die Untersuchungen, zu denen auch die Probenahme in der Trinkwasser-Installation gehort, dir-
fen im Rahmen der Trinkwasserverordnung nur von Laboratorien durchgeflhrt werden, die die
Anforderungen der Trinkwasserverordnung einhalten (siehe § 15 Absatz 4).

Die Untersuchungsstellen, die diese Anforderungen erfiillen, sind in einer Liste der zustandigen
obersten Landesbehorden oder einer von ihr benannten Stelle aufgefihrt. Die Liste der Trinkwas-
seruntersuchungsstellen des Landes Nordrhein-Westfalen ist auf der Internetseite des LANUV zu
finden. Ist die Untersuchungsstelle in einem Bundesland gelistet, so kann sie bundesweit Untersu-
chungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung durchfuhren.

Wie muiussen Probenahmestellen aussehen?

Probenahmestellen sollten nach DVGW Arbeitsblatt W 551 eingerichtet
werden, siehe als Beispiel nachfolgende Abbildung:


http://www.dvgw.de/no_cache/angebote-leistungen/regelwerk/regelwerkverzeichnis/regeldetails/?tx_dvgwregelwerk%5bdocnr%5d=W%20551&tx_dvgwregelwerk%5bdocid%5d=17901&tx_dvgwregelwerk%5bpointer%5d=0
http://www.lanuv.nrw.de/analytik/trinkw_rv/tw_ustellen.htm

|

Was heil3t/ bedeutet Probenahme nach Trinkwasserverordnung?

Probenahmen in Trinkwasser-Installationen miissen gemaf Anlage 4, Teil [l Buchstabe b nach Fall
,b“ der DIN EN ISO 15458, also nach Abflammen/ Desinfektion erfolgen. Das bedeutet, dass flr
diese Untersuchungen nur Probenahmestellen ausgewahlit werden kénnen, die abflammbar sind.
Duschen sind dafur tUberwiegend nicht geeignet. Die Untersuchung von Duschen erfolgt in der
Regel gemaf DIN EN ISO 15458 fiir Zweck ,c“ (ohne Abflammen) und erlaubt daher nur Rick-
schlisse auf die Qualitat des Trinkwassers an dieser Entnahmestelle.

Die Ergebnisse der Untersuchung direkt benachbarter Entnahmestellen kénnen bei einer solchen
Probenahmetechnik (fir Zweck ,c“ — ohne Abflammen) vollkommen unterschiedlich sein und er-
lauben daher keine verallgemeinernde Bewertung fur das Installationssystem.

Die fur systemische Untersuchungen erforderliche Probenahmetechnik gemaf DIN EN ISO 19458
fur Zweck ,b* (mit Abflammen) an Duschen erlaubt aufgrund der baulichen Ausfilhrungen (Dusch-
kopf aus Kunststoff) in vielen Fallen keine ,zerstdérungsfreie“ Untersuchung. Auch diese Probe-
nahme erlaubt ausschlieRlich eine Aussage Uber die Kontamination an dieser Trinkwasser-
Untersuchungsstelle, jedoch keine Rickschlisse auf eine systemische Kontamination der Trink-
wasser-Installation.

Aufgrund der genannten technischen Voraussetzungen unterliegen Trinkwasser-Installationen, bei
denen keine zentralen Trinkwassererwarmungsanlagen oder Speicher flir warmes Trinkwasser
vorhanden sind, nicht der Untersuchungspflicht.

Dies trifft sowohl auf Trinkwasser-Installationen ohne Warmwasserversorgung wie auch auf Anla-
gen mit ausschlieBlicher Verwendung von Durchlauferhitzern zu.

Auch Anlagen ohne Duschen oder andere aerosolbildende Einheiten unterliegen nicht der gene-
rellen Untersuchungspflicht, beispielsweise wenn ausschlieRlich Waschbecken oder Toiletten ver-
sorgt werden.

Was kosten die Untersuchungen?

Die Kosten hangen davon ab, welche Untersuchungen durchgefuhrt werden. Sie kénnen von Un-
tersuchungslabor zu Untersuchungslabor unterschiedlich hoch sein.

Wer ist zur Meldung der Ergebnisse an das Gesundheitsamt verpflichtet?

Der Betreiber ist verpflichtet, alle Untersuchungsergebnisse unverziglich schriftlich zu dokumentie-
ren und sie spatestens zwei Wochen nach Abschluss der Untersuchung an das Gesundheitsamt
zu schicken (§ 15 Absatz 3).

Bei Erreichen oder Uberschreiten des technischen MaRnahmenwertes ist der Betreiber verpflich-
tet, unverziglich dem Gesundheitsamt Meldung zu machen. (Dies gilt auch fir andere Untersu-
chungen und Anforderungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung).

Empfohlen wird, dass der Betreiber das von ihm beauftragte Labor vertraglich verpflichtet, die
Nichteinhaltung von Anforderungen oder Grenzwerten unverziglich an das Gesundheitsamt zu
melden.



Was ist eine Uberschreitung?

Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch keine Schadi-
gung der menschlichen Gesundheit zu besorgen ist. Diese Anforderung gilt insbesondere als er-
fullt, wenn die in der Trinkwasserverordnung und ihren Anlagen aufgefiihrten Anforderungen und
Grenzwerte fur mikrobiologische und chemische Parameter sowie Indikatorparameter nicht Uber-
schritten und die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Im Fall der Legi-
onellenuntersuchung betragt der technische Malinahmenwert 100 KBE Legionellen/ 100 ml. Bei
einer Uberschreitung muss eine hygienisch-technische Uberpriifung in Form einer Gefahrdungs-
analyse (s. dort) eingeleitet werden.

Was ist bei einer Uberschreitung zu tun?

Der Unternehmer und Inhaber einer Wasserversorgungsanlage (s. § 3 Abs. 1 Nr. 2) haben Uber-
schreitungen dem Gesundheitsamt unverziiglich mitzuteilen. Je nach Héhe der Uberschreitung
ergeben sich Pflichten fur den/ die Betreiber der Wasserversorgungsanlagen (z. B. Kontrollproben,
Nachkontrollen, Gefahrdungsanlaysen, Desinfektion, Sanierung).

Was ist eine Gefahrdungsanalyse?

Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass insbesondere in einer Trinkwasser-Installation, in der
sich eine Groflanlage zur Trinkwassererwarmung befindet und es zu einer Vernebelung des Was-
sers kommen kann (z. B Dusche), der Mallnahmewert fir den Parameter Legionella species Uber-
schritten wurde, kann das Gesundheitsamt eine Ortseinsicht und eine Gefahrdungsanalyse veran-
lassen. Die Gefahrdungsanalyse ist Basis zur Klarung, welche technisch-hygienischen oder orga-
nisatorischen Verbesserungen notwendig sind.

Wer muss wann eine Gefahrdungsanalyse veranlassen?

Eine Gefahrdungsanalyse ist zumindest dann notwendig, wenn sie vom Gesundheitsamt angeord-
net wird. Sie ist vom Unternehmer oder sonstigen Inhaber der betroffenen Anlage durchzufihren
oder durchfiihren zu lassen.

Wem muss die Gefahrdungsanalyse gemeldet werden?

Die Ergebnisse der angeordneten Gefahrdungsanalyse missen zur Vorlage beim zustandigen
Gesundheitsamt dokumentiert werden.

Wer darf eine Gefahrdungsanalyse durchfihren?

Eine Gefahrdungsanalyse kann u. a. von Installationsfachbetrieben, einschlagigen Ingenieurbiros
oder anderen Fachplanern oder Hygieneinstituten durchgeflihrt werden.



	Häufig gestellte Fragen zur novellierten Trinkwasserverordnung vom 28.11.2011
	Warum muss gemeldet werden? 
	Was muss gemeldet werden? 
	Fallen Trinkwasser-Installationen in Gebäuden unter die in der Trinkwasserverordnung genannten Wasserversorgungsanlagen?
	Was heißt öffentliche oder gewerbliche Tätigkeit?
	Gibt es Anzeigepflichten bei Trinkwasser-Installationen in Gebäuden gegenüber dem Gesundheitsamt?
	Ab wann muss gemeldet werden? 
	Wer muss melden?
	Was sind mögliche Inhalte einer Anzeige von Großanlagen an das Gesundheitsamt?
	Was ist eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung?
	Kleinanlagen
	Großanlagen

	Wer ist für eine Wasserversorgungsanlage verantwortlich?
	Wer fällt unter die Untersuchungspflichten auf Legionellen (Betreiberuntersuchungen)?
	Wer muss Untersuchungen veranlassen? 
	Bei den Untersuchungen (Betreiberuntersuchungen) wird die Trinkwasser-Installation systemisch untersucht. Was bedeutet das?
	Wer darf die Betreiberuntersuchungen auf Legionellen im Rahmen der Trinkwasserverordnung durchführen? 
	Wie müssen Probenahmestellen aussehen?
	Was heißt/ bedeutet Probenahme nach Trinkwasserverordnung?
	Was kosten die Untersuchungen? 
	Wer ist zur Meldung der Ergebnisse an das Gesundheitsamt verpflichtet?
	Was ist eine Überschreitung?
	Was ist bei einer Überschreitung zu tun?
	Was ist eine Gefährdungsanalyse?
	Wer muss wann eine Gefährdungsanalyse veranlassen?
	Wem muss die Gefährdungsanalyse gemeldet werden? 
	Wer darf eine Gefährdungsanalyse durchführen? 


